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Textvorschlag 
I. Präambel 

Soweit in diesem Statut auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form 
angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 

§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

(1) Der Verein führt den Namen „Zukunftsklub Thayaland“ (kurz: „ZKTL“) 

(2) Er hat seinen Sitz in Waidhofen/Thaya und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich, 
insbesondere aber auf den Bezirk Waidhofen an der Thaya (Zukunftsraum Thayaland), 
sowie fallweise auch auf das benachbarte Grenzgebiet, insbesondere Südböhmen und 
Vysocina. 

(3) Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht beabsichtigt. 

 

§ 2: Zweck des Vereines 
Der Verein ist gemeinnützig und nicht auf Gewinn gerichtet; er bezweckt die Vernetzung von Akteu-
ren im Bereich der nachhaltigen Entwicklung von Regionen und Gemeinden, insbesondere im Zu-
kunftsraum Thayaland und die Leistung wissenschaftlicher, beraterischer und planerischer Beiträge 
aller Art zur nachhaltigen Entwicklung, insbesondere zur Sicherung einer nachhaltigen Versorgung 
der Region Zukunftsraum Thayaland mit 100 % erneuerbarer Energie sowie die Unterstützung von 
Projekten zur Sicherung der Daseinsvorsorge und damit eines lebenswerten Leben in der Region 
Zukunftsraum Thayaland. 
 

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes 

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen 
Mittel erreicht werden. 

(2) Als ideelle Mittel dienen: 
a) Koordination von Energie-, Raumplanungs-, Unternehmens- und Umweltschutzkonzep-

ten, sofern sie auf dem Prinzip der wirtschaftlichen, ökologischen und soziokulturellen 
Nachhaltigkeit beruhen; 

b) Know-how-Transfer durch Vermittlung und Organisation von Beratungen, Seminaren, 
Konferenzen, Expertenaufenthalten und Tagungen; 

c) Verbreitung einschlägiger Informationen vor allem an die Fachöffentlichkeit und an poli-
tisch Verantwortliche und andere Meinungsbildner; 

d) Unterstützung der Entwicklung und des Aufbaus eines regionalen Energiebetriebs, des-
sen Ziele und Aktionsfelder sich ideell und faktisch mit jenen, des Vereines und der Kli-
ma- und Energiemodellregion „Zukunftsraum Thayaland“ decken, sowie auch Beteili-
gung an diesem Energiebetrieb. 

e) ggf. Betrieb eines Büros 
f) ggf. Herausgabe von Schriften; 
g) ggf. Einrichtung einer Bibliothek und Videothek; 

 

(3) Die erforderlichen materiellen Mittel werden aufgebracht durch  
a) Beiträge der Mitglieder; 
b) Geld- und Sachspenden; 
c) Subventionen und sonstige Beihilfen öffentlicher und/oder privater Institutionen; 
d) Veranstaltungen; 
e) Werbung jeglicher Art; 
f) Sponsoring; 
g) Erteilung von Unterricht; Abhaltung von Kursen; 
h) Zinserträge und Wertpapiere; 
i) Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen; 
j) Beteiligung an unternehmerischen Aktivitäten im zur Deckung der Kosten nötigen Aus-

maß. 

(4) Die Mittel des Vereines dürfen nur für die statutengemäßen Zwecke verwendet werden. Bei 
Ausscheiden eines Mitglieds oder Auflösung des Vereines besteht für das Mitglied kein An-
spruch auf einen Vermögensanteil. 
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§ 4: Arten der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder können natürliche oder juristische Personen ohne Unterschied werden. Sie glie-
dern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder. 

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich mit allen Rechten und Pflichten an der Vereinsar-
beit beteiligen. 

(3) Außerordentliche Mitglieder sind solche, die den Verein durch Zahlung eines erhöhten Mit-
gliedsbeitrags fördern, ohne sich an der Vereinsarbeit zu beteiligen. 

(4) Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um den Verein er-
nannt werden. 

 

§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, die im Sinne des Vereinszwe-
ckes mitarbeiten wollen, sowie juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaf-
ten werden 

(2) Über die Aufnahme ordentlicher oder außerordentlicher Mitglieder entscheidet der Vor-
stand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. 

(3) Vor Entstehung des Vereines erfolgt die Aufnahme von Mitgliedern durch die Vereinsgrün-
der nur vorläufig; diese Mitgliedschaft wird erst mit Entstehung des Vereines wirksam. 

 

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtsper-
sönlichkeit, freiwilligen Austritt oder Ausschluss. 

(2) Der freiwillige Austritt ist jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres zulässig und dem 
Vorstand mindestens vier Wochen vorher schriftlich mitzuteilen; erfolgt die Anzeige später, 
ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das Zustellda-
tum maßgeblich. 

(3) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand nur aus wichtigen Gründen mit einfa-
cher Stimmenmehrheit beschlossen werden. Wichtige Gründe sind insbesondere: 

 grobes Vergehen gegen das Statut und Beschlüsse der Vereinsorgane; 

 unehrenhaftes und anstößiges Benehmen inner- oder außerhalb des Vereines; 

 Rückstand bei der Zahlung der Mitgliedsbeiträge trotz schriftlicher Mahnung . 

(4) Vor dem Beschluss des Vorstandes über den Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied Ge-
legenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben. 

(5) Gegen den Ausschluss ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der schriftlichen Mittei-
lung die Berufung an die nächste Generalversammlung zulässig. Die Berufung hat keine 
aufschiebende Wirkung; bis zur Entscheidung über die Berufung ruhen die Mitgliedsrechte. 
Gegen den Beschluss der Generalversammlung ist ein vereinsinternes Rechtsmittel nicht 
zulässig. 

(6) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den in Abs. 3 genannten Gründen von 
der Generalversammlung über Antrag des Vorstandes beschlossen werden. Gegen diesen 
Beschluss ist ein vereinsinternes Rechtsmittel nicht zulässig. 

(7) Das Mitglied hat bis zum Ende der Mitgliedschaft die festgesetzten Beiträge zu entrichten. 

 

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes ordentliche Mitglied ist berechtigt aber nicht verpflichtet, zu den in diesem Statut o-
der von den Vereinsorganen festgelegten Bedingungen an allen Veranstaltungen des Ver-
eines teilzunehmen und seine Einrichtungen zu benutzen; Stimmrecht und aktives sowie 
passives Wahlrecht in der Generalversammlung richten sich nach § 9 Abs. 5. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach besten Kräften zu fördern 
und alles zu unterlassen, was Ansehen und  Zweck des Vereines schädigt. Sie haben die-
ses Statut sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten und sind zur pünktlichen 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet. 
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§ 8: Vereinsorgane 

(1) Organe des Vereines sind: 
a) Generalversammlung 
b) Vorstand 
c) Rechnungsprüfer 
d) Schiedsgericht  

(2) Die Funktionsperiode der Organe nach Abs. 1 lit. b-d beträgt zwei Jahre; sie dauert jeden-
falls bis zur Wahl der neuen Organe. Die Wiederwahl ist möglich. 

 

§ 9: Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 
2002. Eine ordentliche Generalversammlung findet alle zwei Jahre statt. 

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf 
a) Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung, 
b) schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder, 
c) Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG), 
d) Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG, § 11 Abs. 

2 dritter Satz dieser Statuten), 
e) Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§ 11 Abs. 2 letzter Satz dieser Statuten) 
binnen vier Wochen statt. 

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen 
sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, mittels Telefax 
oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Fax-Nummer oder E-
Mail-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe 
der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 und 
Abs. 2 lit. a – c), durch die/einen Rechnungsprüfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen gericht-
lich bestellten Kurator (Abs. 2 lit. d). 

(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens fünf Tage vor dem Termin der General-
versammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail einzureichen. 

(5) Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer au-
ßerordentlichen Generalversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst werden. 

(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind 
nur die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertra-
gung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächti-
gung ist zulässig. 

(7) Die Generalversammlung ist bei statutengemäßer Einladung aller Mitglieder ohne Rück-
sicht auf die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Beschlüs-
se können nur zu bekannt gegebenen Tagesordnungspunkten sowie Anträgen nach Abs. 4 
gefasst werden. Wahlvorschläge für die Vereinsorgane können auch unmittelbar bei der 
Generalversammlung eingebracht werden.  

(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit denen das 
Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer 
qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der/die Obmann/Obfrau, in dessen/deren 
Verhinderung der/die Schriftführer/in. Wenn auch diese/r verhindert ist, so führt das an Jah-
ren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. 
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§ 10: Aufgaben der Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereines. Ihr steht das Recht zu, in al-
len Vereinsbelangen Beschlüsse zu fassen. Insbesondere sind ihr vorbehalten: 
a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und 

der Rechnungsprüfer sowie der Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt Vermö-
gensübersicht, gegebenenfalls des Jahresabschlusses (Gewinn- und Verlustrechnung); 

b) Entlastung des Vereinsvorstandes für die abgelaufene Funktionsperiode; 
c) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer; 
d) Entscheidung über Berufungen gegen Ausschlüsse von Mitgliedern durch den Vor-

stand; 
e) Beschlussfassung über die Änderung dieses Statuts;  
f) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines; 
g) Festsetzung der von Mitgliedern zu entrichtenden Beiträge sowie der Beitragszah-

lungszeiträume; 
h) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft. 

(2) Die Generalversammlung ist befugt, Angelegenheiten gem. Abs. 1 lit. h und i dem Vorstand 
zu übertragen. 

 

§ 11: Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 
a) den stimmberechtigten Mitgliedern: 

 1. dem Obmann und seinem Stellvertreter; 
 2. dem Schriftführer und seinem Stellvertreter; 
 3. dem Kassier und seinem Stellvertreter; 
 4. ggf. Mitgliedern mit beratender Stimme (Beiräte). 

(2) Der Vorstand kann bei Ausscheiden eines seiner Mitglieder ein anderes wählbares Mitglied 
kooptieren. Ist mehr als die Hälfte der von der Generalversammlung gewählten stimmbe-
rechtigten Vorstandsmitglieder ausgeschieden, so ist zum Zwecke der Neuwahl eine Gene-
ralversammlung abzuhalten. Fällt der Vorstand überhaupt oder auf unvorhersehbar lange 
Zeit aus, sind die Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Gene-
ralversammlung zum Zwecke der Neuwahl eines Vorstandes einzuberufen.  

(3) Der Vorstand ist berechtigt, im Falle der Notwendigkeit weitere Personen mit beratender 
Stimme in den Vorstand aufzunehmen (Beiräte). Dafür ist die Zustimmung aller stimmbe-
rechtigten Vorstandsmitglieder erforderlich. 

(4) Der Vorstand wird vom Obmann, bei dessen Verhinderung von einem seiner Stellvertreter 
mindestens dreimal jährlich einberufen. Den Vorsitz führt der Obmann oder sein Stellvertre-
ter. 

(5) Der Vorstand ist bei Anwesenheit mindestens der Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglie-
der beschlussfähig und fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Obmannes (bei dessen Verhinderung 
seines Stellvertreters) den Ausschlag. 

(6) Die Funktion eines Vorstandsmitgliedes erlischt durch Tod, Ablauf der Funktionsperiode, 
Enthebung durch die Generalversammlung oder durch Rücktritt, der dem Vorstand gegen-
über schriftlich zu erklären ist. Der Rücktritt des gesamten Vorstandes ist der Generalver-
sammlung gegenüber zu erklären. 

(7) Die Rechnungsprüfer können an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. 

(8) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die Funktion eines 
Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10). 

(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mit-
glieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. Vor-
standsmitglieds in Kraft. 

(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktritts-
erklärung ist  an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an die Ge-
neralversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung (Abs. 2) 
eines Nachfolgers wirksam. 
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§ 12: Aufgaben des Vorstandes 

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben den Verein mit der Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Organwalters unter Beachtung der gesetzlichen oder statutarischen Pflichten 
sowie der Beschlüsse der Vereinsorgane zu führen.  

(2) Zur Regelung der inneren Organisation kann der Vorstand unter Berücksichtigung dieses 
Statuts eine Geschäftsordnung für den Vorstand bzw. den Sportausschuss beschließen.  

(3) Dem Vorstand kommen alle Aufgaben zu, soweit sie nicht einem anderen Vereinsorgan 
vorbehalten sind. Insbesondere obliegt es ihm, 
a) über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern zu entscheiden; 
b) für einen geregelten Ablauf der Vereinstätigkeiten zu sorgen; 
c) das Vereinsvermögen zu verwalten und ein entsprechendes Rechnungswesen unter 

Beachtung allfälliger gesetzlicher Bestimmungen einzurichten; bei Eingehen von Ver-
pflichtungen ist auf die finanziellen Möglichkeiten des Vereines Bedacht zu nehmen;  

d) das Rechnungsjahr festzulegen und einen Jahresvoranschlag (Budget) zu erstellen; das 
Rechnungsjahr darf zwölf Monate nicht überschreiten (§ 21 Abs. 1 VerG); 

e) innerhalb von fünf Monaten nach Ende eines Rechnungsjahres eine Einnahmen- und 
Ausgabenrechnung samt Vermögensübersicht zu erstellen (§ 21 Abs. 1 VerG);  

f) eine (außer)ordentliche Generalversammlung einzuberufen und in dieser über die Tä-
tigkeit (Rechenschaftsbericht) und die finanzielle Gebarung zu berichten (§ 20 VerG); 
wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, 
hat der Vorstand eine solche Information den betreffenden Mitgliedern auch sonst bin-
nen vier Wochen zu geben (§ 20 VerG); 

g) von den Rechnungsprüfern aufgezeigte Gebarungsmängel zu beseitigen und Maßnah-
men gegen aufgezeigte Gefahren zu treffen (§ 21 Abs. 4 VerG); 

h) die Mitglieder in geeigneter Weise über die geprüfte Einnahmen- und Ausgabenrech-
nung zu informieren ; geschieht dies in der Generalversammlung, sind die Rechnungs-
prüfer einzubinden (21 Abs. 4 VerG); 

i) erforderliche Meldungen an Behörden (z.B. Vereinsbehörde, Finanzbehörde) zu erledi-
gen; 

j) zur Beratung und Erledigung besonderer Aufgaben Ausschüsse (Arbeitskreise) einzu-
richten und deren innere Organisation zu regeln; 

k) Dienstverhältnisse zu begründen oder aufzulösen. 

(4) Der Vorstand kann einzelne in seine Zuständigkeit fallende Angelegenheiten einem oder 
mehreren Vorstandsmitgliedern, Sektionsvorständen oder Ausschüssen ganz oder unter 
bestimmten Bedingungen übertragen. Ein Widerruf ist durch Beschluss des Vorstandes 
möglich. 

 

§ 13: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 

(1) Die Mitglieder des Vorstandes sind dem Verein gegenüber verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit 
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Vereinsorgans anzuwenden. 

(2) Der Obmann, im Verhinderungsfalle sein Stellvertreter, führt in den Vorstandssitzungen 
und der Generalversammlung den Vorsitz. 

(3) Dem Obmann, im Verhinderungsfalle seinem Stellvertreter, obliegt ggf. gemeinsam mit ei-
nem weiteren stimmberechtigten Vorstandsmitglied die Vertretung des Vereins nach au-
ßen, insbesondere gegenüber Behörden. 

(4) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wir-
kungsbereich eines anderen Organs fallen, unter eigener Verantwortung selbstständig Ent-
scheidungen zu treffen; diese bedürfen der nachträglichen Genehmigung durch das zu-
ständige Organ. 

(5) Der Schriftführer hat den Obmann bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. 
Ihm obliegt insbesondere die Führung der Protokolle der Generalversammlung und des 
Vorstandes. 

(6) Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Vermögensgebarung des Vereines verantwortlich. 
Er hat insbesondere darauf zu achten, dass sämtliche mit dem Verein zusammenhängen-
den finanziellen Dispositionen ordnungsgemäß verbucht werden. Er ist dem Vorstand so-
wie den Rechnungsprüfern gegenüber verpflichtet, jederzeit Auskunft zu geben und Ein-
sicht in die Unterlagen zu gewähren. 
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(7) Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle der obgenannten Funktionäre deren Stellver-
treter. 

(8) Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereines, insbesondere den Ver-
ein verpflichtende Urkunden, sind vom Obmann und vom Schriftführer, sofern sie jedoch 
Geldangelegenheiten betreffen, vom Obmann und vom Finanzreferenten gemeinsam zu 
unterfertigen. 

 

§ 14: Rechnungsprüfer 

(1) Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von zwei Jah-
ren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit 
Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prü-
fung ist. 

(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der Fi-
nanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern 
die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die 
Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über das Ergebnis der Prüfung zu berichten. 

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung 
durch die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestim-
mungen des § 11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß. 

 

§ 15: Schiedsgericht 

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das 
vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des 
Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO. 

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird 
derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich 
namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der 
andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts nam-
haft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die 
namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mit-
glied zum/zur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter 
den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – 
mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der 
Streitigkeit ist. 

 

§ 16: Freiwillige Auflösung des Vereines 

(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur mit 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

 

(2) Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die 
Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und Be-
schluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende 
Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen soll soweit an die Mitglieder verteilt 
werden soll, als es den Wert der von diesen geleisteten Einlagen nicht übersteigt. Das rest-
liche Vermögen soll, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die 
gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgt, sonst Zwecken der Sozialhilfe. 


